
Zustimmungserklärung 

der gesetzlichen Vertreter zur Ausstellung 
von Dokumenten für Minderjährige 
 

 
Hinweise: 
 

 

Zur Ausstellung eines Personalausweises oder Reisepasses bedarf es der schriftlichen Zustimmung beider Elternteile, sofern 

ihnen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht und beide Elternteile in einem gemeinsamen Haushalt wohnhaft sind. Bei 

Erteilung der Zustimmung muss die Passbehörde die Echtheit der Unterschrift prüfen. Bitte legen Sie eine Kopie der 

entsprechenden Ausweisdokumente (Personalausweis oder Reisepass) des nicht anwesenden gesetzlichen Vertreters vor. 

 
Besteht keine gemeinsame elterliche Sorge, ist der rechtskräftige Sorgerechtsbeschluss, die Bestallung des Vormundschaftsgerichtes, die 
vom Jugendamt oder einem Notar öffentlich beurkundete Sorgeerklärung oder eine Negativbescheinigung vom Jugendamt vorzulegen.  
 

 

Hiermit erteilen wir als gesetzlicher Vertreter unser Einverständnis zur 

 
 

  Ausstellung eines Personalausweises 
 

  Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises 
(nur in Ausnahmefällen, wird nicht in allen Ländern anerkannt!) 
 

  Ausstellung eines Reisepasses 
 

  Ausstellung eines vorläufigen Reisepasses 
(nur in Ausnahmefällen, wird nicht in allen Ländern anerkannt!) 

 

für das Kind 
Familienname 

 

Vornamen 

Geburtsdatum 

 

Geburtsort 

wohnhaft in 06925 Annaburg 
Straße und Hausnummer 

 

 

Mutter Familienname, Vornamen 

 

Datum und Unterschrift 

Geburtsdatum und –ort 

 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 

 

Vater Familienname, Vornamen 

 

Datum und Unterschrift 

Geburtsdatum und –ort 

 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 

 

Pfleger / Vormund Familienname, Vornamen 

 

Datum und Unterschrift 

Geburtsdatum und –ort 

 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort 

 

 


